
511 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVII. GP 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (450 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem die Überlassung 
von Arbeitskräften geregelt (Arbeitskräfte
überlassungsgesetz - AÜG) sowie das 
Arbeitsmarktförderungsgesetz, das Arbeitsver
fassungsgesetz, das Allgemeine Sozialversiche
rungsgesetz und die Gewerbeordnung 1973 

geändert werden 

Mit der vorliegenden Regierungsvorlage, die das 
eigentliche Arbeitskräfteüberlassungsgesetz sowie 
damit zusammenhängende Novellierungen im 
Bereich des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, des 
Arbeitsverfassungsgesetzes, der Gewerbeordnung 
und des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
enthält, soll eine Neuregelung der Arbeitskräfte
überlassung erfolgen. Dabei sollen im wesentlichen 
jene Zielsetzungen verwirklicht werden, die bereits 
im Zeitpunkt der Schaffung <fes § 9 Abs. 4 des 
Arbeitsmarktförderungsgesetzes bestanden haben. 

.• Absoluter Vorrang der Neuregelung soll "der 
arbeits- und sozialrechtlichen Absicherung der 
überlassenen Arbeitskräfte zukommen. Die 
gewerbsmäßigen Überlassungsunternehmen sollen 
der Konzessionierungspflicht durch die. Gewerbe
behörden unterliegen. Für jene Unternehmen, die 
für die (vorübergehende) Überlassung von Arbeits
kräften keiner Konzession bedürfen, soll eine 
Anzeigeverpflichtung gegenüber der Arbeitsmarkt
verwaltung bestehen. Dazu soll noch eine wir
kungsvolle Überwachung der Überlassungstätigkeit 
in Verbindung mit empfindlichen Sanktionsdro
hungen treten. Dadurch soll gewährleistet werden, 
daß auch für die Arbeitskräfte der Überlassungsun
ternehmen jener soziale Standard Wirklichkeit 
wird, der für den Großteil der sonstigen Arbeitneh
mer selbstverständlich und in einem modernen 
Wohlfahrtsstaat unverzichtbar ist. 

Vereinbarungen zum Nachteil der überlassenen 
Arbeitskräfte sollen verboten sein, Ansprüche der in 
'einem Arbeitsverhältnis zum Beschäftigerbetrieb 
:stehenden Arbeitnehmer aus Kollektivverträgen 

sollen auch den überlassenen Arbeitskräften zugute 
kommen. Die weitgehend rechtlose,billige "Leihar
beitskraft" soll der Vergangenheit angehören. 

Durch genaue Vorschriften, deren Einhaltung 
Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der lega-
1en Existenz der Überlassungsunternehmen ist, soll 
eine den sozialen und arbeitsrechtlichen Prinzipien 
entsprechende Vertragsabwicklung sichergestellt 
werden. Engmaschige Abgrenzungsbestimmungen, 
insbesondere zum Werkvertrag, sollen Umgehun
gen vorbeugen. 

Die sorgfältige KontroiIe der lätigkeit der Über
lassungsunternehmen in Verbindung mit der Mög
lichkeit der Entziehung der Konzession bzw. 
Untersagung der Überlassung von Arbeitskräften 
sowie der Verhängung empfindlicher Geldstrafen 
soll eine weitgehende Beseitigung von allfälligen 
Mißständen bringen. 

Die Anzeigepflicht der in beschränktem Ausmaß 
im Rahmen eines sonstigen Gewerbes betriebenen 
Arbeitskräfteüberlassung in Verbindung mit der 
Möglichkeit der Untersagung ist geeignet, eine 
Kontrolle und Eingriffsmöglichkeit auch in diesem 
wichtigen Bereich zu bieten. 

.. Für die sonstige nicht konzessionspflichtige 
Uberlassung von Arbeitskräften soll zwar keine 
Anzeigepflicht vorgesehen werden, jedoch die Gel
tung der zum Schutz der Arbeitskräfte unerläßli
chen Bestimmungen (Abschnitte II und IV). Für die 
konzessionspflichtige gewerbsmäßige Überlassung 
sollen wegen der hier besonders deutlichen gegen
sätzlichen Interessenlage zwischen Überlassern und 
Arbeitskräften noch weitere Absicherungen erfol
gen (Abschnitt III). 

Bestimmte wirtschaftliche Vorgänge und soziale 
Dienste, bei denen typischerweise die charakteristi
schen Probleme der Arbeitskräfteüberlassung nicht 
auftauchen, sollen ausdrücklich vom Regelungsbe
reich des Gesetzentwurfes ausgenommen werden. 
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Andererseits soll dem Bundesminister für Arbeit 
und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nister für winschaftliche Angelegenheiten die Mög
lichkeit eingeräumt werden, durch Verordnung für 
bestimmte Teilbereiche Sonderregelungen zu schaf
fen, wenn nachteilige arbeitsmarktpolitische Ent
wicklungen auf dem Gebiete der Beschäftigung von 
überlassenen Arbeitskräften auftreten. . 

Durch die Novelle zum Arbeitsverfassungsgesetz 
soll die Berücksichtigung der Interessen der 
Stammbelegschaft des Betriebes ermöglicht werden 
und der Betriebsrat in die Lage versetzt werden, 
Verhandlungen mit dem Betriebsinhaber über 
wesentliche mit der Beschäftigung überlassener 
Arbeitskräfte verbundener Fragen zu führen. Wei
ters sollen durch die Arbeitsverfassungsgesetz
Novelle Vereinbarungen über die Beschäftigung 
von überlassenen Arbeitskräften in einzelnen Abtei
lungen oder die Gewährung freiwilliger Soziallei
stungen an überlassene Arbeitskräfte geiroffen wer
den können. Ebenso soll zB die Festlegung von 
Höchstquoten für die Beschäftigung überlassener 
Arbeitskräfte in bestimmten Abteilungen bzw. der 
Verzicht auf die Beschäftigung überlassener 
Arbeitskräfte in bestimmten Abteilungen, die Fest
legung von Höchst- oder Mindestfristen für die 
Beschäftigung überlassener Arbeitskräfte, die Ver
einbarung der Zustimmungspflicht bei Überschrei
ten bestimmter Quoten oder Fristen ermöglicht 
werden. Bei Nichteinigung über derartige Fragen 
soll die Befassung der Schlichtungsstelle möglich 
sein. Ferner sieht die Novelle zum Arbeitsverfas
sungsgesetz ein umfassendes Informations-, Bera
tungs-, Überwachungs- und Interventionsrecht für 
den Betriebsrat hinsichtlich der Beschäftigung von 
überlassenen .Arbeitskräften vor und stellt die Miß
achtung dieser Rechte unter Strafsanktionen. 

In der erwähnten Novelle zum ASVG ist vorge
sehen, daß hinsichtlich der Sozialversicherungs" 
pflicht für aus dem Ausland überlassene Arbeits
kräfte eine Lücke geschlossen wird. Da diese 
Arbeitskräfte in. der Regel keinen Wohnsitz in 
Österreich begründen und in ihrem Heimatstaat 
meist weiterversichert werden, waren sie in Öster
reich nicht versicherungspflichtig. In Zukunft soll 
nun soweit zwischenstaatliche Abkommen 
nichts anderes vorsehen - die Sozialversicherungs
pflicht für die grenzüberschreitend überlassenen 
Arbeitskräfte gegeben sein und den Beschäftiger 
treffen. 

Die in der. gegenständlichen Regierungsvorlage 
enthaltene Novelle zur Gewerbeordnung legt die 
Konzessionspflicht für die gewerbsmäßige Überlas-

Kokail 

Berichterstatter 

sung von Arbeitskräften fest. Die diesbezügliche 
Befähigungsnachweisverordnung soll vom Bundes
minister für winschaftliche Angelegenheiten im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit 
und Soziales erlassen werden. Bis zum Inkrafttre
ten dieser Verordnung soll der Befähigungsnach
weis auf Grund der Regelungen des § 376 Z 9 
Abs. 1 der Gewerbeordnung 1973 erfolgen. Die 
Bestimmungen über die Konzessionspflicht sehen 
unter anderem vor, daß der Zugang zu diesem 
Gewerbe nur Österreichern offenstehen soll. Bei 
juristischen Personen und Personengesellschaften 
des Handelsrechts müssen die zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organe bzw. die geschäfts
führungs- und vertretungs befugten Gesellschafter 
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, 
wenn die Überlassung von Arbeitskräften im Ver
hä�tnis zu den sonstigen wirtschaftlichen Betätigun
gen des Unternehmens nicht nur in untergeordne
tem Umfang ausgeübt wird. Die Konzessionsertei
lung bzw. Entziehung erfolgt durch den Landes
hauptmann (1. Instanz) bzw. durch den Bundesmi
nister für wirtschaftliche Angelegenheiten im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und 
Soziales (2. Instanz). Sowohl bei Konzessionsertei
lung als auch bei der Konzessionsentziehung soll 
durch die Regierungsvorlage dem Landesarbeits
amt, der Landeskammer der gewerblichen Wirt
schaft und der Kammer für Arbeiter und Ange
stellte ein Anhörungsrecht eingeräumt werden. Den 
genannten Stellen soll für den Fall einer dem jewei
ligen Gutachten widersprechenden Entscheidung 
(oder der Nichteinräumung des Anhörungsrechtes) 
sowohl im Konzessionserteilungsverfahren als auch 
im Entziehungsverfahren ein Berufungsrecht einge
räumt werden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung vom 18 .. März 1988 in Verhandlung genom
men. 

Nach einer Debatte, an der sich die Abgeordne
ten Ingrid T ich y - S c h red e rund S rb sowie 
der ,Bundesminister für Arbeit und Soziales Da l
I i n ger beteiligten, wurde einstimmig beschlos
sen, dem Nationalrat die Annahme des von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurfes zu 
empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (450 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1988 03 18 

Hesoun 

Obmann 
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